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ort

Vorw
ort

M
it dieser Arbeitshilfe knüpft der AFET - Bundesverband

für Erziehungshilfe e.V. in m
ehrfacher W

eise an seine
Traditionen an. Zum

 einen ist die Abstim
m

ung der ver-
schiedenen Akteursgruppen und ihrer unterschiedlichen
Interessen eine besondere Q

ualität des AFET, w
ie sie

durch die Besetzung der G
rem

ien m
it VertreterInnen der

Länderebene, der Bereiche Ausbildung und W
issen-

schaft, der Jugendäm
ter und der freien Träger zum

 Aus-
druck kom

m
t. Für diese Arbeitshilfe m

ussten vor allem
die Perspektiven von Jugendam

t und freiem
 Träger auf

den gem
einsam

en Auftrag hin abgestim
m

t w
erden:

Fachlichkeit im
 Interesse einer bedarfsgerechten För-

derung der betroffenen jungen M
enschen.N

icht um
-

sonst lautet ein M
otto im

 AFET “M
iteinander sprechen

statt übereinander reden!”

D
er zw

eite traditionelle Anknüpfungspunkt dieser Ar-
beitshilfe besteht im

 Konstrukt der Fachleistungsstunde
selbst. 

D
ie 

Veröffentlichungen 
des 

AFET 
zu 

dieser

Them
atik reichen bis in das Jahr 1993 zurück. M

it dem
sog. “AFET-M

odell” ist es 1999 gelungen, ein bundesw
eit

bekanntes M
odell m

it relativ großer Akzeptanz zu etab-
lieren und die Am

bulantisierung der Erziehungshilfen zu
unterstützen. Seit der "Erfindung" der Fachleistungs-
stunde ist viel Zeit vergangen und m

anche Festlegung
von dam

als m
uss aktualisiert, präzisiert, überdacht und

neu ausgerichtet w
erden. 

D
en PartnerInnen vor O

rt soll diese H
andreichung die

Kalkulation, Aushandlung und Verw
altung von Vereinba-

rungen gem
. § 77 SG

B VIII für am
bulante Erziehungs-

hilfen erleichtern. Im
 Interesse unserer gem

einsam
en

Zielgruppe sollen dabei fachliche Standards Beachtung
finden. Jugendam

t und freie Träger eines Bezirkes sollen
m

it dieser Arbeitshilfe eine Ü
bersicht über die Rahm

en-
bedingungen und O

ptionen bei der Vereinbarung am
bu-

lanter Erziehungshilfen erhalten. Sie sollen konsensfähi-
ge Konsensangebote erhalten, die bereits zw

ischen
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Jugendäm
tern und freien Trägern exem

plarisch ausge-
handelt w

urden und die beiden berechtigten Perspekti-
ven gerecht w

erden können. 

Das Them
a Fachleistungsstunden ist von hoher fachpoli-

tischer Bedeutung. Die Zeiteinheiten, w
ie sie für Super-

vision, 
Team

beratung 
und 

Fortbildung 
vereinbart

w
erden, stellen unm

ittelbar w
irksam

e Rahm
enbedin-

gungen fachlichen Arbeitens dar. Die Vereinbarungen zu
Aufgaben und Abläufen w

ie sie hier hinterlegt w
erden,

betreffen das M
iteinander von ASD

 und freiem
 Träger

ganz  direkt. Angesichts der H
aushaltsnotlage verschie-

dener Kom
m

unen besteht eine hohe kom
m

unalpoliti-
sche Aufm

erksam
keit bzgl. der Kostenentw

icklung im
Bereich der am

bulanten Erziehungshilfen. Angesichts
der Kinderschutzdebatte besteht zugleich ein hohes
Interesse an qualifizierter Fachlichkeit, D

okum
entation

und Kooperation, gerade in Kindesw
ohlangelegenheiten.

Dies alles betrifft die Them
atik der Arbeitshilfe. Der aus

dem
 Fachausschuss Jugendhilferecht und Jugendhilfe-

politik ausgegründete Arbeitskreis Fachleistungsstunden

w
ar sich dieser Verantw

ortung im
m

er bew
usst. Entspre-

chend ausgew
ogen, detailliert, zeitintensiv und verant-

w
ortungsvoll hat er seine D

iskussionen geführt, seine
Ergebnisse dokum

entiert und seine Vorschläge in den
AFET-G

rem
ien präsentiert. Bei m

anchen H
erausforde-

rungen gibt es jedoch trotz intensiver Abw
ägung keine

optim
ale Lösung. W

ir verstehen diese Arbeitshilfe nicht
als fachliche M

axim
allösung des W

ünschensw
erten,

sondern eher als fachlichen M
indestsstandard. Jede der

hier vorgeschlagenen Standardisierungen und W
erte

könnte auch als D
eckelung m

issverstanden w
erden.

N
achdem

 w
ir uns im

 Laufe unserer Arbeit einen Ü
ber-

blick über die Republik m
achen konnten, sind w

ir uns
jedoch sicher, dass diese H

andreichung fast überall eine
große fachliche H

ilfe sein kann. D
ennoch sei noch ein-

m
al in aller Deutlichkeit form

uliert, dass die hier form
u-

lierten Vorschläge, fachlich begründet auch (kosten)in-
tensiver gestaltet w

erden können.

Viele Erw
artungen m

ussten w
ir enttäuschen und zu-

rückgeben, viele der H
erausforderungen konnten w

ir
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angesichts der ohnehin bestehenden Kom
plexität unse-

rer Aufgabe nicht einm
al angehen. Eine Ü

bertragung des
bew

ährten Schiedsstellenverfahrens auf die am
bulanten

H
ilfen liegt nicht in unserer Kom

petenz. In Bezug auf die
Frage w

elche Q
ualifikation(sm

ischung) für w
elche Auf-

gabe geeignet ist und für w
elche nicht, verw

eisen w
ir

auf eine bundesw
eite D

ebatte und die N
otw

endigkeit
einer eigenen Arbeitshilfe. Auch im

 H
inblick auf die

Frage nach einem
 neuen Finanzierungsm

odell, in dem
nur noch Ziele und W

irkungen kontraktiert und m
it

einem
 Budget hinterlegt w

erden, sehen w
ir uns außer-

stande, auch nur annähernd eine Lösung anzubieten.
Auch die Frage der Partizipation unserer AdressatInnen
an der Konzeption der neuen Fachleistungsstunde ist
berechtigt. Doch w

ie hätte das bei so einem
 adm

inistra-
tiven Them

a gelöst w
erden können, w

enn bereits bei so
praktischen Them

en w
ie dem

 der H
ilfeplanung, U

m
set-

zungsschw
ierigkeiten 

diskutiert 
w

erden? 
D

er 
AFET

befasst sich m
it vielen dieser Fragen daher in anderen

Zusam
m

enhängen.

Diese Arbeitshilfe ist eine Aktualisierung und Fortschrei-
bung des bestehenden Konzeptes der Fachleistungsstun-
de m

it einzelnen Ausblicken zu einer pauschalen Finan-
zierungsform

. Als Rahm
en hat sie eine hohe fachliche

Relevanz, aber sie  ersetzt nicht fachliche Konzepte und
w

ill das auch nicht tun. Sie soll einen Rahm
en bieten,

der die U
m

setzung fachlicher Konzepte vor O
rt erm

ög-
licht und schlägt deshalb nur an einzelnen Stellen fach-
liche Standards vor. W

o im
m

er m
öglich, beschreibt sie

die Fachleistungsstunde eher adm
inistrativ, dam

it eine
Anpassung an die Konzepte vor O

rt erm
öglicht w

ird. Für
die Jugendäm

ter und freien Trägern bietet sie eine
Arbeitserleichterung und ein Konsensangebot. Für alle
Beteiligten stellt sie eine Vereinheitlichung und O

rien-
tierung angesichts der irritierenden Vielfalt von Verein-
barungen gem

. § 77 SG
B VIII dar. D

ie Arbeitshilfe ist
insow

eit auch ein Beitrag zur w
eiteren fachlichen

Entw
icklung im

 am
bulanten Bereich. Sie zeigt den Part-

nerInnen vor O
rt, w

elche Aspekte sie berücksichtigen
können und w

ie sie abgew
ogen w

erden sollen. Am
Schluss sind drei exem

plarische M
odellrechnungen
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dargestellt, um
 daraus eine G

esam
tkalkulation zu erstel-

len. D
ie Arbeitshilfe nennt im

 Anhang alle bekannten
H

ilfsm
ittel und Q

uellen. N
icht m

ehr und nicht w
eniger. 

W
ir w

ünschen Ihnen als PartnerInnen vor O
rt - als

Jugendäm
ter und freie Träger eines Bezirkes - bei der

Kooperation im
 hier behandelten Them

enfeld viel Erfolg.
In Ihrem

 eigenem
 Interesse, im

 Interesse Ihrer partner-
schaftlichen Zusam

m
enarbeit gem

. § 4 SG
B VIII und v.a.

im
 Interesse unseres gem

einsam
en Zieles: Bedarfsge-

rechte H
ilfen für unsere Eltern, Kinder und  Jugendli-

chen.

AFET Arbeitskreis Fachleistungsstunden:
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